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Modul Inhalt CP

Pflichtbereich

Modul A 1 Philologisches 

Grundwissen

Vorlesung Sprach- und Literaturwissenschaft, 

Übung Literaturwissenschaft, Übung 

Sprachwissenschaft

6 CP

Modul A 2

Modul Sprachgeschichte

Vorlesung, Proseminar 4-7 CP

Modul A 3

Modul Sprache der 

Gegenwart

Vorlesung, Proseminar 4-7 CP

Modul A 4

Modul Ältere 

Literaturgeschichte

Vorlesung, Proseminar 4-7 CP

Modul A 5

Modul Neuere 

Literaturgeschichte

Vorlesung, Proseminar 4-7 CP

Modul A 6

Modul Landeskunde

Vorlesung, Proseminar 7 CP
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Modul A 7 

Fremdsprachenausbildung 

Übung Morphosyntax Teil A, B und C 12 CP

Modul A 8

Fremdsprachenausbildung

Übung Kommunikation I und II 8 CP

Modul A 9

Fremdsprachenausbildung

Übung Übersetzung B.A., Übung 

Textredaktion B.A.

6 CP

Modul A 10

Abschlussmodul

Nach Wahl des/der Studierenden Proseminar 

der Sprach- oder Literaturwissenschaft mit 

einer 30minütigen mündlichen 

Modulabschlussprüfung 

6 CP

Mindestens sechswöchiger nachgewiesener Auslandsaufenthalt

Wahlbereich

Modul Wahlbereich Zum Wahlbereich gehören alle 

Veranstaltungen des B.A.-Studiums in der 

Romanistik außer Übungen des Moduls 

Philologisches Grundwissen. Das Modul sollte 

dabei aus zwei Veranstaltungen bestehen.

4 CP



4

PO 2016 B.A.

▪ In den Modulen A2 – A5 können entweder 4 CP (Vorlesung 

2 CP und Proseminar mit Teilnahmenachweis 2 CP), oder 7 

CP (Vorlesung 2 CP und Proseminar mit 

Teilnahmenachweis und Proseminararbeit 5 CP) erworben 

werden. In jeweils einem Modul der Sprach- und der 

Literaturwissenschaft muss eine Proseminararbeit 

geschrieben werden.

▪ Das Fachmodul A 10 erhält durch Inhaltsauswahl und 

Notengewichtung die Funktion eines Abschlussmoduls. 

Für die Prüfungsanmeldung müssen mindestens 42 CP im 

Studienfach nachgewiesen werden. Die mündliche 

Prüfung findet in einem angemessenen Umfang in der 

gewählten Schwerpunktsprache statt.
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§ 7 Auslandssemester und Praktika

▪ (1) Ein Auslandsaufenthalt im Bereich der gewählten 

romanischen Sprache von mindestens 6 Wochen ist ein 

verpflichtender Bestandteil des B.A.-Studiums. Dieser 

Auslandsaufenthalt dient der Vertiefung fachlicher, 

sprachlicher und kulturbezogener Kenntnisse. Dennoch 

wird den Studierenden angeraten, im Laufe ihres 

Bachelorstudiums längere Auslandserfahrungen etwa 

über Erasmus-Programme zu sammeln. Erbrachte 

Studien- und Prüfungsleistungen können nach Vorgaben 

der Gemeinsamen Prüfungsordnung für das Fachstudium 

anerkannt werden.
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§ 9 Prüfungen, Prüfungsleistungen und Prüfungsformen

▪ (1) und (2) In die Berechnung der Fachnote im Studienfach 

Romanische Philologie, Französisch gehen die benoteten 

Modulabschlussprüfungen zu den Modulen A2-A6, A8 und 

A10 ein. In der Gewichtung von je 10% (A 2-A 6 und A 8) 

und 40% (A 10) bilden sie die Fachnote. Die Module A 1, A 

7 und A 9 aus der Studieneingangsphase bleiben bei der 

Bildung der Fachnote unberücksichtigt.

▪ (2) Die Erbringung einer Prüfungsleistung in Form einer 

Gruppenarbeit ist nicht zulässig.
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§ 21 Bachelorarbeit

▪ (7) Die Bachelorarbeit im gewählten Studienfach soll einen 

Umfang von 30 Seiten und 75000 Zeichen nicht 

überschreiten. Sie kann in Absprache mit den Prüfenden 

auch in der romanischen Schwerpunktsprache des 

gewählten Studienfachs verfasst werden.
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


